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Änderung des Flächennutzungsplans in Großrosseln - Ortsteil Karlsbrunn 

„Karlsbrunner Feld“ 

"Fläche für die Landwirtschaft" statt "Gewerbliche Baufläche" sowie "Fläche 
für Wald" statt "Gewerbliche Baufläche" 

 

Begründung und Umweltbericht 

 

 

 

Stand:  

Fassung zum Planbeschluss nach der Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB 

Kartenausschnitt mit Genehmigung d. LVGL (L. B/ 024/ 86) 
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1. Anlass und Ziele der Planung 

 

Die Gemeinde Großrosseln hat mit Schreiben vom 26.06.2014 die Änderung des 
Flächennutzungsplanes im Bereich Karlsbrunner Feld im Ortsteil Karlsbrunn (vgl. 
oben dargestellter Bereich) beantragt.  

Anlass zur Änderung des Flächennutzungsplanes ist der Beschluss der ersten 
Teiländerung des Bebauungsplanes Nr. 4.07 „Ehemalige Tagesanlage Warndt II“. 
Die wesentliche Zielsetzung dieser Teiländerung besteht in der Verbesserung der 
Vermarktungschancen der gewerblichen Bestandsimmobilien und Flächen in diesem 
Bereich, wofür die Lärmkontingente im Bereich der ehemaligen Tagesanlage Warndt 
angehoben wurden. Die Erhöhung der Lärmkontingente in diesem Bereich ist nur 
durch eine Reduzierung im Bereich des Karlsbrunner Feldes möglich, wodurch hier 
eine uneingeschränkte gewerbliche Folgenutzung nicht mehr zu gewährleisten ist. 
Dementsprechend wird der Bebauungsplan im Bereich des Karlsbrunner Feldes 
aufgehoben. 

In Folge der Aufhebung der gewerblichen Entwicklungsziele aus dem 
Bebauungsplan soll der wirksame Flächennutzungsplan des Regionalverbands 
Saarbrücken entsprechend angepasst werden, indem dieser punktuell dahingehend 
geändert wird, dass die dort ausgewiesene gewerbliche Baufläche gemäß der 
tatsächlichen Nutzung als Fläche für die Landwirtschaft bzw. Fläche für Wald 
dargestellt wird. 
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2. Lage und Ist-Zustand des Plangebietes 

 

Die insgesamt ca. 4,93 ha großen aneinandergrenzenden Änderungsbereiche liegen 
nord-westlich von der ehemaligen Tagesanlage Warndt an der Landstraße L276 
zwischen den Ortsteilen Karlsbrunn (südlich) und Dorf Im Warndt (nördlich). 

Während der nord-östliche Teilbereich der natürlichen Sukzession unterliegt, wird die 
südwestliche Fläche landwirtschaftlich genutzt. 
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Umweltbelange / Umweltbericht 

1 Einleitung 

1.1 Das Planvorhaben 

1.1.1 Wichtigste Planungsziele, Inhalte / Festsetzungen des Plans und der Standort 
sind in den vorausgehenden Abschnitten erläutert. 

1.2 Ziele Fachgesetze und Fachpläne 

Im LEP Umwelt wird der Bereich als „Bergbauliche Betriebsfläche“ dargestellt. 

Im Landschaftsplan wird dieser Bereich als „Gewerbefläche“ dargestellt. 

Die Planungsänderung spricht den Darstellungen des LEP Umwelt und des 
Landschaftsplans nicht entgegen.  

 

2 Umweltauswirkungen des Planvorhabens 

2.1 Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen 

Das Planvorhaben hat nach Prüfung der Umwelterheblichkeit keine erheblichen 
Umweltauswirkungen. 

Mit dem Planungsvorhaben ist kein Eingriff in Natur und Landschaft verbunden. 

2.2 Beschreibung des Umweltzustandes sowie der Umweltmerkmale der erheblich 
beeinflussten Gebiete 

Von den geänderten Nutzungsdarstellungen und Nutzungen werden der aktuelle 
Umweltzustand und aktuelle Umweltmerkmale nicht erheblich beeinflusst. 

2.3 Prognose des Umweltzustandes bei Durchführung und bei Nicht-Durchführung 
des Planvorhabens 

Durchführung und Nicht-Durchführung des Planvorhabens machen insoweit einen 
Unterschied, da Entwicklungsabsichten aufgegeben werden und die damit 
verbundenen Umweltauswirkungen deshalb nicht relevant werden. 

2.4 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger 
Auswirkungen 

Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger 
Auswirkungen sind nicht erforderlich. 

2.5 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Der Beschluss des Gemeinderates, die Teilfläche „Karlsbrunner Feld“ des 
Bebauungsplans „Ehemalige Tagesanlage Warndt II“ aufzuheben, zielt darauf ab, an 
Stelle dieser Entwicklungsabsicht die Entwicklung der restlichen Gewerbeflächen 
innerhalb des selbigen Bebauungsplans zu unterstützen. 
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3 Zusätzliche Angaben 

3.1 Ergebnis der Umwelterheblichkeitsprüfung 

Die Umwelterheblichkeitsprüfung wird durch einen Lagevergleich zwischen dem 
jeweiligen Planvorhaben und räumlichen Umweltqualitätszielen bzw. 
Umweltaspekten ermittelt, wobei keine erheblichen Umweltauswirkungen festgestellt 
wurden. 

3.2 Technische Verfahren in der Umweltprüfung, technische Lücken, fehlende 
Kenntnisse 

Angaben sind nicht erforderlich. 

3.3 Überwachungsmaßnahmen 

Überwachungsmaßnahmen sind nicht erforderlich. 

 

4 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Nach der vorläufigen Prüfung der Umwelterheblichkeit hat das Planverfahren keine 
erheblichen Umweltauswirkungen. Mit dem Planungsvorhaben ist kein Eingriff in Natur und 
Landschaft verbunden. 

 

 

 


